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Naturalismus (1880-1900) 

    

 Bezug zum 
Schülerbuch 

vgl. S. 277, Arbeitsanregung 3  

 Kurzbeschreibung 
des Textes 

Die Gesetzestexte enthalten die wesentlichen 
Bestimmungen zum Urheberrecht mit besonderem 
Fokus auf die Aufführungsrechte. 

 

 Textsorte Gesetzestexte  

 Epoche Naturalismus (1880-1900)  

    

 

Gesetzestexte zur Grenze, die der Freiheit der Kunst und den Interpretationen der 
Regisseure gesetzt wird 

Teil 1: Urheberrecht 

Abschnitt 1: Allgemeines 

§ 1 Allgemeines 

Die Urheber von Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz 
nach Maßgabe dieses Gesetzes. 

Abschnitt 2: Das Werk 

§ 2 Geschützte Werke 

(1) Zu den geschützten Werken der Literatur, Wissenschaft und Kunst gehören insbesondere: 
1. Sprachwerke, wie Schriftwerke, Reden und Computerprogramme; 
2. Werke der Musik; 
3. pantomimische Werke einschließlich der Werke der Tanzkunst; 
4. Werke der bildenden Künste einschließlich der Werke der Baukunst und der angewandten 

Kunst und Entwürfe solcher Werke; 
5. Lichtbildwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Lichtbildwerke geschaffen werden; 
6. Filmwerke einschließlich der Werke, die ähnlich wie Filmwerke geschaffen werden; 
7. Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art, wie Zeichnungen, Pläne, Karten, Skiz-

zen, Tabellen und plastische Darstellungen. 

(2) Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen. 

§ 3 Bearbeitungen 

Übersetzungen und andere Bearbeitungen eines Werkes, die persönliche geistige Schöpfungen des 
Bearbeiters sind, werden unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selbständige 
Werke geschützt. Die nur unwesentliche Bearbeitung eines nicht geschützten Werkes der Musik 
wird nicht als selbständiges Werk geschützt. 
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Abschnitt 4: Inhalt des Urheberrechts 

Unterabschnitt 3: Verwertungsrechte 

§ 15 Allgemeines 

(1) Der Urheber hat das ausschließliche Recht, sein Werk in körperlicher Form zu verwerten; das 
Recht umfasst insbesondere 
1. das Vervielfältigungsrecht (§ 16), 
2. das Verbreitungsrecht (§ 17), 
3. das Ausstellungsrecht (§ 18). 

(2) Der Urheber hat ferner das ausschließliche Recht, sein Werk in unkörperlicher Form öffentlich 
wiederzugeben (Recht der öffentlichen Wiedergabe). Das Recht der öffentlichen Wiedergabe 
umfasst insbesondere 
1. das Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht (§ 19), 
2. das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung (§ 19a), 
3. das Senderecht (§ 20), 
4. das Recht der Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger (§ 21), 
5. das Recht der Wiedergabe von Funksendungen und von öffentlicher Zugänglichmachung 

(§ 22). 

(3) Die Wiedergabe ist öffentlich, wenn sie für eine Mehrzahl von Mitgliedern der Öffentlichkeit 
bestimmt ist. Zur Öffentlichkeit gehört jeder, der nicht mit demjenigen, der das Werk verwertet, 
oder mit den anderen Personen, denen das Werk in unkörperlicher Form wahrnehmbar oder zu-
gänglich gemacht wird, durch persönliche Beziehungen verbunden ist. 

§ 19 Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrecht 

(1) Das Vortragsrecht ist das Recht, ein Sprachwerk durch persönliche Darbietung öffentlich zu 
Gehör zu bringen. 

(2) Das Aufführungsrecht ist das Recht, ein Werk der Musik durch persönliche Darbietung öffent-
lich zu Gehör zu bringen oder ein Werk öffentlich bühnenmäßig darzustellen. 

(3) Das Vortrags- und das Aufführungsrecht umfassen das Recht, Vorträge und Aufführungen 
außerhalb des Raumes, in dem die persönliche Darbietung stattfindet, durch Bildschirm, Laut-
sprecher oder ähnliche technische Einrichtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. 

(4) Das Vorführungsrecht ist das Recht, ein Werk der bildenden Künste, ein Lichtbildwerk, ein 
Filmwerk oder Darstellungen wissenschaftlicher oder technischer Art durch technische Ein-
richtungen öffentlich wahrnehmbar zu machen. Das Vorführungsrecht umfasst nicht das Recht, die 
Funksendung oder öffentliche Zugänglichmachung solcher Werke öffentlich wahrnehmbar zu 
machen (§ 22). 

§ 23 Bearbeitungen und Umgestaltungen 

Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen des Werkes dürfen nur mit Einwilligung des Urhebers 
des bearbeiteten oder umgestalteten Werkes veröffentlicht oder verwertet werden. Handelt es sich 
um eine Verfilmung des Werkes, um die Ausführung von Plänen und Entwürfen eines Werkes der 
bildenden Künste, um den Nachbau eines Werkes der Baukunst oder um die Bearbeitung oder 
Umgestaltung eines Datenbankwerkes, so bedarf bereits das Herstellen der Bearbeitung oder Um-
gestaltung der Einwilligung des Urhebers. 
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§ 24 Freie Benutzung 

(1) Ein selbständiges Werk, das in freier Benutzung des Werkes eines anderen geschaffen worden 
ist, darf ohne Zustimmung des Urhebers des benutzten Werkes veröffentlicht und verwertet wer-
den. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für die Benutzung eines Werkes der Musik, durch welche eine Melodie 
erkennbar dem Werk entnommen und einem neuen Werk zugrunde gelegt wird. 

Abschnitt 6: Schranken des Urheberrechts 

§ 52 Öffentliche Wiedergabe 

(3) Öffentliche bühnenmäßige Darstellungen, öffentliche Zugänglichmachungen und Funksen-
dungen eines Werkes sowie öffentliche Vorführungen eines Filmwerks sind stets nur mit 
Einwilligung des Berechtigten zulässig. 

Teil 3: Besondere Bestimmungen für Filme 

Abschnitt 1: Filmwerke 

§ 88 Recht zur Verfilmung 

(1) Gestattet der Urheber einem anderen, sein Werk zu verfilmen, so liegt darin im Zweifel die 
Einräumung des ausschließlichen Rechts, das Werk unverändert oder unter Bearbeitung oder Um-
gestaltung zur Herstellung eines Filmwerkes zu benutzen und das Filmwerk sowie Übersetzungen 
und andere filmische Bearbeitungen auf alle Nutzungsarten zu nutzen. § 31a Abs. 1 Satz 3 und 4 
und Abs. 2 bis 4 findet keine Anwendung. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Befugnisse berechtigen im Zweifel nicht zu einer Wiederverfil-
mung des Werkes. Der Urheber ist im Zweifel berechtigt, sein Werk nach Ablauf von zehn Jahren 
nach Vertragsabschluss anderweit filmisch zu verwerten. 

(3) (weggefallen) 

§ 89 Rechte am Filmwerk 

(1) Wer sich zur Mitwirkung bei der Herstellung eines Filmes verpflichtet, räumt damit für den 
Fall, dass er ein Urheberrecht am Filmwerk erwirbt, dem Filmhersteller im Zweifel das ausschließ-
liche Recht ein, das Filmwerk sowie Übersetzungen und andere filmische Bearbeitungen oder 
Umgestaltungen des Filmwerkes auf alle Nutzungsarten zu nutzen. § 31a Abs. 1 Satz 3 und 4 und 
Abs. 2 bis 4 findet keine Anwendung. 

(2) Hat der Urheber des Filmwerkes das in Absatz 1 bezeichnete Nutzungsrecht im Voraus einem 
Dritten eingeräumt, so behält er gleichwohl stets die Befugnis, dieses Recht beschränkt oder unbe-
schränkt dem Filmhersteller einzuräumen. 

(3) Die Urheberrechte an den zur Herstellung des Filmwerkes benutzten Werken, wie Roman, 
Drehbuch und Filmmusik, bleiben unberührt. 

(4) Für die Rechte zur filmischen Verwertung der bei der Herstellung eines Filmwerkes entstehen-
den Lichtbilder und Lichtbildwerke gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 90 Einschränkung der Rechte 

Die Bestimmungen über die Übertragung von Nutzungsrechten (§ 34) und über die Einräumung 
weiterer Nutzungsrechte (§ 35) sowie über das Rückrufrecht wegen Nichtausübung (§ 41) und 
wegen gewandelter Überzeugung (§ 42) gelten nicht für die in § 88 Abs. 1 und § 89 Abs. 1 be-
zeichneten Rechte. Satz 1 findet bis zum Beginn der Dreharbeiten für das Recht zur Verfilmung 
keine Anwendung. 
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§ 91 (weggefallen) 

§ 92 Ausübende Künstler 

(1) Schließt ein ausübender Künstler mit dem Filmhersteller einen Vertrag über seine Mitwirkung 
bei der Herstellung eines Filmwerks, so liegt darin im Zweifel hinsichtlich der Verwertung des 
Filmwerks die Einräumung des Rechts, die Darbietung auf eine der dem ausübenden Künstler 
nach § 77 Abs. 1 und 2 Satz 1 und § 78 Abs. 1 Nr. 1 und 2 vorbehaltenen Nutzungsarten zu nut-
zen. 

(2) Hat der ausübende Künstler im Voraus ein in Absatz 1 genanntes Recht übertragen oder einem 
Dritten hieran ein Nutzungsrecht eingeräumt, so behält er gleichwohl die Befugnis, dem Filmher-
steller dieses Recht hinsichtlich der Verwertung des Filmwerkes zu übertragen oder einzuräumen. 

(3) § 90 gilt entsprechend. 

§ 93 Schutz gegen Entstellung; Namensnennung 

(1) Die Urheber des Filmwerkes und der zu seiner Herstellung benutzten Werke sowie die Inhaber 
verwandter Schutzrechte, die bei der Herstellung des Filmwerkes mitwirken oder deren Leistungen 
zur Herstellung des Filmwerkes benutzt werden, können nach den §§ 14 und 75 hinsichtlich der 
Herstellung und Verwertung des Filmwerkes nur gröbliche Entstellungen oder andere gröbliche 
Beeinträchtigungen ihrer Werke oder Leistungen verbieten. Sie haben hierbei aufeinander und auf 
den Filmhersteller angemessene Rücksicht zu nehmen. 

(2) Die Nennung jedes einzelnen an einem Film mitwirkenden ausübenden Künstlers ist nicht 
erforderlich, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet. 

§ 94 Schutz des Filmherstellers 

(1) Der Filmhersteller hat das ausschließliche Recht, den Bildträger oder Bild- und Tonträger, auf 
den das Filmwerk aufgenommen ist, zu vervielfältigen, zu verbreiten und zur öffentlichen Vorfüh-
rung, Funksendung oder öffentlichen Zugänglichmachung zu benutzen. Der Filmhersteller hat 
ferner das Recht, jede Entstellung oder Kürzung des Bildträgers oder Bild- und Tonträgers zu 
verbieten, die geeignet ist, seine berechtigten Interessen an diesem zu gefährden. 

(2) Das Recht ist übertragbar. Der Filmhersteller kann einem anderen das Recht einräumen, den 
Bildträger oder Bild- und Tonträger auf einzelne oder alle der ihm vorbehaltenen Nutzungsarten zu 
nutzen. § 31 und die §§ 33 und 38 gelten entsprechend. 

(3) Das Recht erlischt fünfzig Jahre nach dem Erscheinen des Bildträgers oder Bild- und Tonträ-
gers oder, wenn seine erste erlaubte Benutzung zur öffentlichen Wiedergabe früher erfolgt ist, 
nach dieser, jedoch bereits fünfzig Jahre nach der Herstellung, wenn der Bildträger oder Bild- und 
Tonträger innerhalb dieser Frist nicht erschienen oder erlaubterweise zur öffentlichen Wiedergabe 
benutzt worden ist. 

(4) § 10 Abs. 1 und die §§ 20b und 27 Abs. 2 und 3 sowie die Vorschriften des Abschnitts 6 des 
Teils 1 sind entsprechend anzuwenden. 

Teil 4: Gemeinsame Bestimmungen für Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 

Abschnitt 2: Rechtsverletzungen 

Unterabschnitt 2: Straf- und Bußgeldvorschriften 

§ 106 Unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke 

(1) Wer in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen ohne Einwilligung des Berechtigten ein 
Werk oder eine Bearbeitung oder Umgestaltung eines Werkes vervielfältigt, verbreitet oder öffent-
lich wiedergibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
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(2) Der Versuch ist strafbar. 

Quelle: Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz). Bundesministerium der Justiz in 
Zusammenarbeit mit der juris GmbH (www.juris.de). 


